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gehalten werden und diesoi Tätigkeit neben einer | 
beruflichen Tätigkeit oder von Rentnern ausgeübt i 
wird. I

(2) Wird die im Abs. 1 enthaltene Grenze geringfügig 
überschritten und diese Tätigkeit neben einer beruf- 
liehen Tätigkeit oder von Rentnern ausgeübt, entschei
det über die Frage, ob die Steuerbefreiung gemäß 
Abs. 1 gewährt werden kann, der Rat des Kreises, 
Abteilung Finanzen, nach Anhören des Kreisverbandes 
der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter bzw. j 
des Kreisvorstandes der Gesellschaft für Sport und 
Technik.

§ 3
(1) Zierfischzüchter, Kanarienzüchter, Ziergeflügel

züchter, Exotenzüchter, Edelkatzenzüchter, Versuchs- * 
tierzüchter und ähnliche Züchter sind mit den Umsät
zen und Gewinnen aus ihr*er Zucht von der Umsatz
steuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer befreit, 
wenn jährlich nicht mehr als 3000 DM Einnahmen er
zielt werden und diese Tätigkeit neben einer beruf
lichen Tätigkeit oder von Rentnern ausgeübt wird.

(2) Wird die im Abs. 1 enthaltene Grenze geringfügig 
überschritten und diese Tätigkeit neben einer beruf
lichen Tätigkeit oder von Rentnern ausgeübt, entschei
det über die Frage, ob die Steuerbefreiung gemäß 
Abs. 1 gewährt werden kann, der Rat des Kreises, 
Abteilung Finanzen, nach Anhören des Kreisverbandes 
der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter bzw. 
der Kreisleitung des Deutschen Kulturbundes.

§ 4
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt der § 77 Abs. 1 der Anordnung 
vom 2. Februar I960 über die Steuerveranlagung der 
privaten Wirtschaft und der Genossenschaften (Veran
lagungsrichtlinien 1959 — priv. —) Sonderdruck Nr. 311 
des Gesetzblattes) außer Kraft.

Berlin, den 17. Juli 1961
Der Minister der Finanzen

I. V.: S a n d i g  
Erster Stellvertreter des Ministers
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